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Abstract: Das Working Paper untersucht die Entscheidungslogiken der Softwarenutzung in Kom-

munalbehörden. Im Mittelpunkt stehen drei Forschungsfragen, die mit qualitativen und quantitati-

ven Methoden untersucht werden: Erstens wird erhoben, ob Behörden in der Kommunalverwaltung 

eher Standard- oder Individualsoftware erwerben und wie sie diese beschaffen. Zweitens wird un-

tersucht, ob die Software den funktionalen Anforderungen in Kommunalbehörden entspricht. Drit-

tens werden die Ergebnisse dahingehend analysiert, wie zufrieden Nutzer mit den eingesetzten Soft-

wareprodukten im beruflichen Alltag sind. In den Ergebnissen zeigt sich, dass Behörden der Kom-

munalverwaltung nicht die funktional tauglichsten Lösungen auswählen, die im Customizing an ihre 

spezifischen Bedarfe angepasst werden. Vielmehr wählen sie Standardprodukte aus, die sie über 

kommunale IT-Dienstleister einkaufen. Oftmals entfällt eine Anpassung auf den spezifischen Kon-

text der Behörde (Customizing). Nutzer finden insofern keine Systemlandschaft mit integrierten 

Fachverfahren vor. Fachverfahren mit jeweils eigenen Workflows und separaten, nicht-integrierten 

Datenbeständen prägen den Arbeitsalltag. Trotz dieser Befunde sind Nutzer mit der eingesetzten 

Software relativ zufrieden. 

Keywords: Software, User Experience, Usability, Nutzerzufriedenheit, öffentliche Ver-

waltung, Behörden, Kommunalverwaltung, Fachverfahren, Anforderungsanalyse, 

Vergabe, Ausschreibung, Beschaffung, Geschäftsprozesse 

1 Einleitung 

Behörden und Unternehmen bilden interne und externe Geschäftsprozesse über Software 

ab. Sie wählen dafür unter Produkten der Standard- oder Individualsoftware aus. Stan-

dardsoftware unterstützt einen definierten Anwendungsbereich und kann von mehreren 

Behörden oder Unternehmen für vergleichbare Anforderungen genutzt werden. In die Ent-

wicklung fließen die fachlichen und technischen Anforderungen verschiedener Anwender 
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ein, die zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt sind. In der Regel lässt sich Standardsoft-

ware schneller und kostengünstiger in einer Organisation einführen und betreiben, als In-

dividualsoftware [Ka23]; [Kr15]. Individualsoftware ist hingegen konkret für ein be-

stimmtes Unternehmen oder eine Behörde und die jeweilige spezifische Aufgabe entwi-

ckelt. Auf Individualsoftware wird meistens dann zurückgegriffen, wenn es keine Stan-

dardsoftware gibt oder auf diesem Weg ein Innovationsvorsprung gegenüber einem Kon-

kurrenten erzielt werden soll (ebd.). Unternehmen haben für interne Geschäftsprozesse 

wie Personal-, Finanzverwaltung, Logistik und Beschaffung Standardsoftware (z.B. ERP-

Systeme) in Betrieb und verwenden Individualsoftware häufig für Fachverfahren, die sehr 

spezifische Anforderungen umsetzen. Die höheren Kosten für Individualsoftware werden 

oftmals dann investiert, wenn sich ein Unternehmen aus der Nutzung einen Wettbewerbs-

vorteil verspricht.  

Für kommunale Behörden stellen sich Auswahlfragen von Software etwas anders dar, als 

für Unternehmen. Sie sind erstens keinem Wettbewerb ausgesetzt, sodass sie mittels der 

Auswahl einer Software keinen kompetitiven Vorteil gegenüber anderen Behörden erwer-

ben. Zweitens haben sie vergaberechtliche Vorgaben bei der Beschaffung zu beachten. 

Drittens sind ihre internen Ressourcen für die Softwareauswahl und -implementierung be-

grenzt; insofern unterscheiden sie sich auch von Bundes- oder Landesbehörden [He05]. 

In der Literatur wird das Thema Softwareauswahl in Behörden vor allem aus vergabe-

rechtlicher Sicht [Me22], [Ku15], [Le05] oder Wirtschaftlichkeit von Vergaben [Eß18], 

[En2004] behandelt. Erste Studien erforschen die Landschaft kommunaler IT-Dienstleis-

ter [Lö08] und betrachten z.B. aus einer Kostenperspektive eines IT-Arbeitsplatzes die 

spezifischen Merkmale dieses Markts [Hi22].  

Dieses Working Paper stellt eine erste Annäherung an die Entscheidungslogiken der Soft-

ware-Beschaffung in Behörden dar, die in weiteren Untersuchungen konkretisiert und in 

den theoretischen Kontext der User-Experience-Forschung [FF00]; [Ha08] gestellt wer-

den müssen. Der Beitrag widmet sich erstens der Frage, ob Behörden der Kommunalver-

waltung eher Standard- oder Individualsoftware erwerben und ob sie diese selbst über 

Ausschreibungen oder über kommunale IT-Dienstleister beschaffen. Zweitens wird unter-

sucht, ob die beschaffte Software den funktionalen Anforderungen der Behörde entspricht. 

Drittens wird erhoben, wie zufrieden die Nutzerinnen und Nutzer mit den eingesetzten 

Softwareprodukten im beruflichen Alltag in Behörden sind. 

2 Methodische Herangehensweise 

In die Untersuchung werden qualitative und quantitative Forschungsmethoden einbezo-

gen. Dabei wurde wie folgt vorgegangen: Zuerst wurde qualitativ basierend auf Annah-

men der Grounded Theory [Gl10] explorativ erhoben, welche Softwareprodukte in der 

öffentlichen Verwaltung vorrangig genutzt werden und auf welchen Überlegungen die 

Auswahl beruht. Dafür wurden Experteninterviews mit elf Personen aus der niedersäch-
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sischen Kommunalverwaltung geführt. Auf Basis dieser wurden anschließend zwei Hy-

pothesen formuliert. Die Hypothesen wurden im Weiteren über Fragen operationalisiert 

und in einen Fragebogen aufgenommen. Der Fragebogen wurde danach an niedersächsi-

sche Kommunalverwaltungen verschickt. 

Neben einem sozial-demographischen Teil werden die fachlichen Fragen anhand einer 7-

stufigen Likert-Skala systematisiert, um die jeweiligen Einschätzungen der Nutzerinnen 

und Nutzer zu erheben. Eine Likert-Skala gilt in der empirischen Forschung als etablierte 

Methode, um schwer messbare Konzepte wie Überzeugungen, Einstellungen und Fähig-

keiten zu erfassen [Ku93]. Die 7-stufige Likert-Skala nutzt dabei den Wert 1 (“ich wider-

spreche der Aussage“) bis 7 („ich stimme der Aussage stark zu“). 

Das Paper ist wie folgt aufgebaut: Nach der Einleitung und Darstellung des methodischen 

Vorgehens werden zuerst die Ergebnisse der Experteninterviews und dann der empiri-

schen Erhebung dargestellt. Im letzten Teil werden die Ergebnisse diskutiert und weiter-

gehende Forschungsfragen identifiziert. 

3 Ergebnisse 

3.1 Qualitativer Teil: Ergebnisse der Experteninterviews 

Im März und April 2022 wurden elf leitfadengestützte Interviews mit Mitarbeitern von 

Kommunalverwaltungen geführt. Die Mitarbeiter stammten in je drei Fällen aus kleinen 

(weniger als 50 Mitarbeiter) sowie mittelgroßen Kommunalverwaltungen (weniger als 

350 Mitarbeiter) und in fünf Fällen aus großen Kommunalverwaltungen (mehr als 1.000 

Mitarbeiter) in Niedersachsen. Darunter befanden sich Sachbearbeiter und Führungs-

kräfte, wie Mitarbeiter aus Digitalisierungs-Stabsstellen, der Personalabteilung, der Fi-

nanzbuchhaltung, eine Bürgermeisterin und ein Landrat.  

Kommunalverwaltungen nutzen für die meisten Anforderungen Standardsoftwarepro-

dukte, die von kommunalen IT-Dienstleistern angeboten werden. Kommunale IT-Dienst-

leistern können dabei in verschiedenen öffentlichen oder privatrechtlichen Rechtsformen 

wie Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH), Anstalten öffentlichen Rechts 

(AöR), Eigenbetriebe oder in Zweckverbände organisiert sein. Kennzeichnend ist, dass 

sie überwiegend für die Kommunen tätig sind, die an ihnen beteiligt sind. Kommunen 

können auf diese Weise als Träger, Mitglieder oder Gesellschafter dieser Unternehmen 

Aufträge direkt über Inhouse-Geschäfte vergeben, die mehrwertsteuerfrei sind und einen 

geringeren organisatorischen Aufwand verursachen, da keine Vergabeverfahren durchge-

führt werden müssen [He18]. Oftmals werden im Vorfeld keine Anforderungen erhoben, 

sondern auf eine Kurzbeschreibung der Bedarfe zurückgegriffen. Dies ist insbesondere 

der Fall, wenn eine bereits vorhandene Software von einem neueren Produkt abgelöst wird 

(z.B. E-Akte, Finanzbuchhaltungssoftware). Die Mitarbeiter beschreiben, dass die Stan-

dardprodukte ihres Wissens nach nur in seltenen Fällen an die fachlichen, organisatori-
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schen und technischen Bedarfe der Behörde angepasst werden. Meistens werde der Stan-

dardumfang implementiert. Anwendungssoftware über ein Vergabeverfahren zu beschaf-

fen, stellt für die in die Interviews einbezogenen Verwaltungsmitarbeiter mit Ausnahme 

einer Führungskraft keine theoretische oder praktikable Möglichkeit dar. Die Führungs-

kraft schilderte hierzu, dass ein Vergabeverfahren schon an dem fehlenden Wissen zur 

fachlichen und technischen Anforderungsdokumentation scheitere. Der zeitliche und or-

ganisatorische Umfang eines Vergabeverfahrens sei nicht mit den vorhandenen Kapazitä-

ten zu bewältigen. Die Auswahl eines konkreten Produkts erfolge dann eher aus dem An-

gebot des jeweiligen kommunalen IT-Dienstleisters, das in der Regel nur ein Produkt je 

Anwendungsfall umfasse. Hier könnten Behörden insofern nicht unter verschiedenen Pro-

dukten auswählen, sondern müssten nutzen, was der kommunale IT-Dienstleister ihnen 

zur Verfügung stelle.  

Die in die Experteninterviews einbezogenen Mitarbeiter beschreiben, welche Software-

produkte sie konkret im Einsatz haben. In den Beschreibungen konnten folgende überein-

stimmende Merkmale identifiziert werden:  

 Mit Ausnahme von ERP- oder CMS-Systemen werden Fachverfahren isoliert be-

trieben. Ein Datenaustausch erfolgt manuell oder unterbleibt.  

 Es existieren keine einheitlichen Datenbestände.  

Die Mitarbeiter kritisieren diese Umstände, vor allem mit Verweis auf die dadurch entste-

henden zusätzlichen Aufwände in ihrem Arbeitsalltag. Sie gehen davon aus, dass die Zu-

friedenheit ihrer Kolleginnen und Kollegen darunter leide.  

Aus den Ergebnissen der Experteninterviews wurden folgende zwei Hypothesen gebildet:  

H1: Behörden nutzen für ihre digitalen Geschäftsprozesse vorrangig Standardprodukte, 

die sie über kommunale IT-Dienstleister einkaufen.  

H2: Die Nutzerzufriedenheit mit Softwareprodukten ist in Behörden aufgrund desinte-

grierter Datenbestände und Prozesse gering. 

3.2 Quantitativer Teil: Ergebnisse der Befagung 

Im August 2022 wurden Fragebögen an insgesamt 432 Kommunalverwaltungen per E-

Mail mit einem link zum Erhebungsbogen (google.forms) versendet. An der Studie haben 

insgesamt 121 Personen teilgenommen. Der Fragebogen enthielt 36 Fragen, darunter fünf 

Fragen zur soziodemographischen Einordnung sowie acht Fragen zur Softwarenutzung,-

beschaffung, Systemlandschaft und Integration. Die verbleibenden Fragen bezogen sich 

auf prozessuale und strukturelle Dimensionen der Digitalisierung in den Kommunalver-

waltungen und sind nicht Gegenstand dieses Working Papers.  
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Die Teilnehmer sind überwiegend in IT- bzw. Digitalisierungsabteilungen der Kommu-

nalverwaltungen tätig (41%) oder gehören der Abteilung für Organisation und Personal2. 

Die genaue Organisationsstruktur und Gliederung von Abteilungen und Ämtern sowie die 

einzelnen Bezeichnungen der Einheiten variieren in den Kommunalverwaltungen. und 

nicht näher bezeichneten Stabsstellen (27%) an. Weitere Beteiligte entstammen aus dem 

Bereich Interne Dienste und Finanzen (14%) oder sind als Bürgermeister bzw. Hauptver-

waltungsbeamte tätig. Beteiligt haben sich zudem einzelne Personen aus den Fachberei-

chen für Tourismus, Bauen, Bürgerservices. Die Hälfte (43%) der Teilnehmer gibt an, 

eine Führungsposition inne zu haben. Knapp 40% der Teilnehmer arbeitet in größeren 

Kommunalverwaltungen mit mehr als 300 Mitarbeitern und mehr als 30.000 Einwohnern. 

Fast 30 Prozent der Teilnehmer ist in kleinen Kommunalverwaltungen mit weniger als 50 

Beschäftigten tätig.  

Folgende inhaltlichen Ergebnisse wurden in der Befragung gewonnen:  

Die Behörden kaufen überwiegend Standardsoftware ein und verzichten auf größeres 

Customizing (knapp 60% der Befragten geben Zustimmungswerte von 5 und höher an, 

vgl. Abb. 1). 

 

Abb. 1: Zustimmung zu der Aussage „Wir kaufen in der Regel Standardsoftware ein und leben 

dann mit dem gebotenen Umfang, als dass wir die Software auf unsere Erfordernisse hin anpassen 

lassen.“ 

Die Behörden erwerben ihre Softwareprodukte hauptsächlich von kommunalen IT-Dienst-

leistern (knapp 60% der Befragten geben Zustimmungswerte von 5 und höher auf der 

Likert-Skala an, vgl. Abb. 2) und verzichten auf Ausschreibungsverfahren (knapp 50% 

der Befragten geben Zustimmungswert von 5 und höher an).  

                                                           
2 Die genaue Organisationsstruktur und Gliederung von Abteilungen und Ämtern sowie die einzelnen Bezeich-

nungen der Einheiten variieren in den Kommunalverwaltungen. 
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Abb. 2: Zustimmung zu der Aussage: „Wir beschaffen neue Software meistens über un-

seren (kommunalen) IT-Dienstleister.“ 

Ausschreibungsverfahren sehen 63% der Befragten als zu aufwendig in Bezug auf die 

vorhandenen Kapazitäten an (Zustimmungswerte von 5 und höher auf der Likert-Skala). 

Dabei sind die meisten Nutzerinnen und Nutzer mit den Softwareprodukten, die sie im 

Einsatz haben, relativ zufrieden (zwei Drittel der Nutzer geben einen Zustimmungswert 

von 5 und höher an, während 15% eher unzufrieden sind und mit einem Zustimmungswert 

von 3 und niedriger votieren. vgl. Abb. 3).  

Abb. 3: Zustimmung zu der Aussage „Wie zufrieden sind Sie mit der Software, die Sie 

für Ihre Arbeit verwenden?“ 

Ein ähnliches Ergebnis ergibt sich, wenn nach der Zustimmung zu der Aussage, „Wir sind 

mit den über unsere (kommunalen) IT-Dienstleister eingekauften Softwareprodukte meis-

tens zufrieden“ gefragt wird. Diese Aussage bewerten knapp 60% der Befragten mit einer 

Zustimmung von 5 und höher. Aufgrund der positiven Formulierung kann eine Beeinflus-

sung der Studienteilnehmer bei dieser Frage nicht ausgeschlossen werden. Da allerdings 
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die vorherige Frage (vgl. Abb. 3) auf einen ähnlichen Gegenstand abzielt, jedoch offen 

formuliert ist, wird das Ergebnis in der Analyse verwendet. 

43% der Befragten stimmen der Aussage „Prozesse sind integriert und Fachverfahren lau-

fen nicht separat nebeneinander“ nicht zu (Werte von 3 und weniger). 35% der Befragten 

wählen hier einen Mittelwert von 4 und sind in der Frage unentschieden (vgl. Abb. 4). 

Abb. 4: Zustimmung zu der Aussage: „Prozesse sind integriert und Fachverfahren laufen 

nicht separat nebeneinander“ 

Ähnliche Ergebnisse zeigen sich in der Bewertung der Aussage „Die Fachverfahren sind 

untereinander kompatibel und Daten werden automatisiert ausgetauscht“. Hier stimmt 

eine Mehrheit der Befragten der Aussage nicht zu (51,7% bewerten die Aussage mit einem 

Wert von 3 und weniger; 21,7% geben einen Mittelwert von 4 an, vgl. Abb. 5). 

Abb. 7: Zustimmung zu der Aussage: „Die Fachverfahren sind untereinander kompatibel 

und Daten werden automatisiert ausgetauscht“ 
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4 Fazit 

4.1 Diskussion 

Die erste Hypothese, H1: „Behörden nutzen für ihre digitalen Geschäftsprozesse vorran-

gig Standardprodukte, die sie über kommunale IT-Dienstleister einkaufen.“, wird in den 

Befragungsergebnissen bestätigt. Die Auswahl von Software orientiert sich in der Kom-

munalverwaltung oftmals nicht an den technischen und fachlichen Anforderungen. Viel-

mehr wird auf die Produkte zurückgegriffen, die der kommunale IT-Dienstleister im An-

gebot hat. Bei der Implementierung bleibt eine Anpassung an die spezifischen Erforder-

nisse der kommunalen Behörde aus. Die Ergebnisse zeigen, dass der „funktionale fit“, 

verstanden als Passfähigkeit einer Software zu den funktionalen Anforderungen einer 

Kommunalbehörde, bei der Auswahl und Entscheidung für eine Softwareeinführung keine 

wesentliche Bedeutung einnimmt. Damit unterscheiden sich die Beschaffungslogiken von 

Kommunalbehörden wesentlich von Unternehmen. Im Mittelpunkt der Softwarebeschaf-

fung von Kommunalbehörden steht eine rechtskonforme Vorgehensweise. Die eigentliche 

Auswahl eines passenden Produkts gerät dabei aus dem Fokus.  

In Bezug auf die Beschaffung und Implementierung von Fachverfahren stellt sich die 

Frage, wie ein Marktumfeld zu gestalten ist, in dem folgende Ziele unterstützt werden:  

 Funktional passende Software zu implementieren, 

 Mengenvorteile auf Seiten der Kunden und Anbieter auszunutzen, 

 Effiziente und rechtskonforme Beschaffungen zu gewährleisten. 

Eine mögliche Antwort könnte in der Nutzung von Government as a Plattform (GaaP) 

Lösungen bestehen [Or11], [Ja13], [Se20]. Auf einer solchen Plattform könnte ein unab-

hängiger Plattformbetreiber Softwareangebote per Software as a Service (SaaS) bereitstel-

len, die in ihrem funktionalen Umfang geprüft und für kommunale Behörden geeignet 

sind. Die spezifischen funktionalen Unterschiede zwischen einzelnen Produkten wären 

über die Plattform sichtbar und könnten entsprechend mit Filterfunktionen ausgewählt 

werden. 

Die zweite Hypothese, H2, „Die Nutzerzufriedenheit mit Softwareprodukten ist in Behör-

den aufgrund desintegrierter Datenbestände und Prozesse gering.“, bestätigt sich nicht. 

Zwar lässt sich nachweisen, dass Datenbestände und Prozesse desintegriert sind, darunter 

leidet aber nicht in einem erheblichen Maß die Nutzerzufriedenheit. Nutzerinnen und Nut-

zer arbeiten vorwiegend mit Standardsoftware, die nur in geringem Ausmaß auf ihre spe-

zifischen Erfordernisse hin zugeschnitten ist, die prozessual isoliert und ohne automati-

sierten Datenaustausch funktioniert – und dennoch sind zwei Drittel der Nutzer mit den 

Produkten relativ zufrieden. 

Die Nutzerzufriedenheit besteht auch dann fort, wenn die Auswertung rein die Ergebnisse 

der Teilnehmer einbezieht, die ihre Fachverfahren als nicht integriert, nicht kompatibel, 

ohne automatisierten Datenaustausch, mit nicht-integrierten Prozessen beschreiben und 



Standard- und Individualsoftware in der Kommunalverwaltung  43 

 

mit 3 und schlechter bewertet haben (vgl. Abb. 4 und Abb. 5). Nutzerinnen und Nutzer 

finden oftmals insofern keine Systemlandschaft vor, in der sie integrierte Fachverfahren 

nutzen können. Vielmehr prägen separate Fachverfahren, mit jeweils eigenen Workflows 

und eigenen, nicht-integrierten Datenbeständen den Arbeitsalltag. 

Die hohe Nutzerzufriedenheit überrascht vor dem Hintergrund, dass die Softwareeinfüh-

rung nicht nach einer systematischen Vorgehensweise aus Anforderungsanalyse, Sollkon-

zeption, Realisierung, Echtbetrieb und Optimierung erfolgt ([Ar04]; [Be03]; [Pi14]). Für 

diesen Umstand kann es verschiedene Erklärungen geben. Denkbar ist, dass Nutzerinnen 

und Nutzer die mangelnde Integration der Fachverfahren nicht als nachteilig aus Sicht des 

einzelnen Produkts bewerten, sondern übergeordnete Gründe dafür ausmachen. Zudem ist 

zu unterstellen, dass die meisten Nutzerinnen und Nutzern in Kommunalbehörden keine 

vergleichbaren Softwareprodukte kennen. Sie können also die genutzten Fachverfahren 

nicht mit möglichen Alternativen am Markt vergleichen. 

Einzelne Studien zu SAP-Einführungen weisen darauf hin, dass die Usability wesentlich 

davon abhängt, inwieweit es bei der Einführung gelingt, die Software an den betrieblichen 

Kontext anzupassen [Hu04a]; [Hu04b]. Effektivität und Effizienz von Software hängen 

damit maßgeblich von der Konfiguration und Implementierung ab. Eine mandantenspezi-

fische Konfiguration unterbleibt jedoch nach den Ergebnissen der Befragung zu urteilen. 

Die Usability der Fachverfahren dürfte damit in den Kommunalbehörden unterdurch-

schnittlich ausgeprägt sein. Hier besteht seitens kommunaler IT-Dienstleister und IT-Ver-

antwortlichen in den Kommunalbehörden Handlungsbedarf, Anwendungen für den jewei-

ligen Mandanten spezifisch zu konfigurieren. 

4.2 Limitationen und weitere Fragestellungen 

Die Ergebnisse werfen die Frage auf, nach welchen Kriterien kommunale IT-Dienstleister 

entscheiden, welche Softwareprodukte sie ins Portfolio nehmen und wann sie eigene Ent-

wicklungen anbieten. Kommunale IT- 

Dienstleister haben insofern eine wesentliche Gatekeeper-Funktion inne, die es weiter zu 

untersuchen gilt. 

Die hohe Nutzerzufriedenheit – trotz desintegrierter Workflows von einzelnen Fachver-

fahren und isolierten Datenbeständen bei häufiger Nutzung von oftmals nicht an die eige-

nen Anforderungen angepassten Produkten – ist in weiteren Untersuchungen zu hinterfra-

gen. Für die Gestaltung von Software unter Usability-Aspekten ist für die öffentliche Ver-

waltung zu untersuchen, welche Kriterien hier in erster Linie für Nutzer im Vordergrund 

stehen. Dabei werden in einer derzeit laufenden Studie diese Kriterien vor dem Hinter-

grund der Erkenntnisse aus der User Experience-Forschung systematisiert erhoben. Nach 

DIN EN ISO 9241-11:2018 werden unter User Experience „Wahrnehmungen und Reak-

tionen einer Person, die aus der tatsächlichen und/oder der erwarteten Benutzung eines 

Systems, eines Produktes oder einer Dienstleistung resultieren“ verstanden. In der laufen-
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den Studie werden Usability-Faktoren wie Effektivität, Effizienz, Zufriedenheit, Lernfä-

higkeit, Einprägsamkeit und Fehler [Ni12]; [Je14] in den Kontext der User Experience 

gestellt (vgl. zu der Messbarmachung von User Experience [Sa11]; [Ro22]). 

Die Ergebnisse stützen sich auf eine Befragung unter niedersächsischen Kommunen. In-

wieweit diese auf Kommunalverwaltungen anderer Bundesländer zutreffen, müsste in 

weiteren Erhebungen geprüft werden. Da die Ergebnisse der ersten Hypothese maßgeblich 

auf mangelnde Ressourcen in den oft recht kleinen Kommunalverwaltungen zurückzufüh-

ren sind, ist davon auszugehen, dass die Landes- und Bundesverwaltung von anderen Ent-

scheidungslogiken bei der Beschaffung von Software geprägt ist. Diese Entscheidungslo-

giken sind in weiteren Erhebungen zu untersuchen. 
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